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STADT COTTBUS 
CHÓŚEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WUŠY ŠOŁTA 

Herr Bodo Gabriel 
 
 
 
 
 
 
Betreff: Ihre Anfrage vom 17. September 2018 
 
Sehr geehrter Herr Gabriel, 
 
auf Ihre Frage vom 17. September 2018, ob alle gefassten Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung auf Grund des Urteils des Verwaltungs-
gerichtes Cottbus vom 24. August 2018 ungültig sind, kann ich Ihnen 
Folgendes mitteilen: 
 
Alle gefassten Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Cottbus sind 
gültig. Dies ergibt sich aus § 58 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetztes (BbgKWahlG):  
 
„Beschlüsse der Vertretung, die vor der Bestandskraft einer Entscheidung 
über die Ungültigkeit der Wahl gefasst worden sind, werden in ihrer 
Rechtswirksamkeit durch die Ungültigkeitserklärung nicht berührt.“ 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i. V. Dr. Markus Niggemann 
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